
F ern er sd irieb  der A ngeklagte:
„Sonst geht es uns aber gut, w ir verd ienen  n u r zu wenig, daß wir 
uns in den staatlichen Sdbieberläden etwas kaufen  können .“ 

Sodann ersuchte der A ngeklagte in  dem B rief an seine V erw andten  in 
W estdeutschland, ihm  dort eine S telle zu besorgen und schrieb an
schließend folgendes:

„H ie r ste llt m an n u r junge, ganz junge Menschen ein. Dumm kön
nen sie sein, w enn sie n u r K om m unist sind, dann  k lap p t alles. Die 
Zuchthäuser sind überfü llt.“

D ieser Sachverhalt erg ib t sich aus den Einlassungen des A ngeklagten, 
soweit der Senat ihnen  zu folgen verm ochte und  aus dem sichergestell
ten  B rief, dessen In h a lt in  der H aup tverhandlung  zum G egenstand des 
Beweises gemacht w urde.

D am it ist erwiesen, daß der A ngeklagte in  übelste r F orm  gegen V er
hältnisse und  E inrichtungen in  unsere r DDR hetzte . D ieser B rief war 
dazu bestim m t, nach W estdeutschland geschickt zu w erden. Die in  dem 
B rief en thaltene H etze w äre somit, w enn unsere VP das V orhaben des 
A ngeklagten nicht vere ite lt hätte , den V erw andten des A ngeklagten 
und  darüber hinaus o ffenbar noch anderen  P ersonen in  W estdeutsch
land  zugänglich geworden. Die T a t des A ngeklagten ist daher eine 
U nterstü tzung  der B estrebungen der westlichen K riegstre iber, die in 
unserer R epublik  bestehenden  gesellschaftlichen V erhältn isse zu d iskre
d itieren  und die N otw endigkeit der gewaltsam en Beseitigung unserer 
neuen O rdnung zu propagieren .

D arüber hinaus is t die H etze gegen unsere dem okratischen E inrich
tungen und  O rganisationen, sowie die D iskrim inierung unsere r fo rt
schrittlichen Menschen zugleich eine P ropaganda fü r  den Nazismus bzw. 
fü r die neofaschistischen M achenschaften der westlichen K riegstreiber. 
Die T at des A ngeklagten, d. h. das Schreiben des Briefes m it diesem 
hetzerischen In h a lt ist som it als ein  V erbrechen nach der KD 38 A rt. I II  
A I I I  zu bew erten. D er A ngeklagte handelte  dabei vorsätzlich, denn er 
w ußte, daß in  diesem B rief unsere V erhältn isse und  Einrichtungen 
herabgew ürdigt w erden. Sein E inw and, daß der B rief noch nicht zur 
A bsendung gelangt w ar, is t unbeachtlich, da die KD 38 bereits G efähr
dungsdelikte u n te r  S trafe stellt. Es kom m t also nicht darauf an, ob 
jem and die Absicht verfo lg t, eine F riedensgefährdung  herbeizuführen. 
Entscheidend ist vielm ehr —  wie in  vorliegendem  F alle —  bei der T at 
des A ngeklagten, daß die H andlung geeignet ist, den F rieden  des deu t
schen Volkes zu gefährden, denn die in  dem B rief en thaltene Erfindung 
und  V erbreitung  tendenziöser G erüchte h ilf t den westlichen K riegs
tre ibern  ihre verbrecherischen P läne gegen die DDR zu verw irklichen, 

gez. H enke gez. R ehahn gez. Enke
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